
 

 
 

Auslandsreise-Krankenversicherung für Aufenthalte bis zu 365 Tagen 
Tarif VB-KV 2008 (RK365)  

 
 

Wichtige Informationen 
 
 
 
� die Versicherung muss vor Antritt des Auslandsaufenthaltes für den gesamten Zeitraum abgeschlossen 

werden und endet zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, spätestens nach 365 Tagen 
� der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt, jedoch nicht vor 

der Ausreise und frühestens am Tag nach Eingang des Antrages bei der HanseMerkur 
� Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der vertragsgemäße Prämieneinzug 
� der Versicherungsschutz ist auch gewährleistet bei Prämienzahlung nach Versicherungsbeginn 
� keine Altersbeschränkung 
� Verlängerungen innerhalb der Höchstversicherungsdauer sind nach Zustimmung der HanseMerkur möglich 
� die Höchstversicherungsdauer beträgt 365 Tage 
� für bis zu 6 Wochen besteht eingeschränkter Versicherungsschutz in Deutschland, wenn der Vertrag für 365 

Tage abgeschlossen wurde 
� der Vertrag kann vorzeitig auf Beantragung zum Ende der Auslandsreise beendet werden; die zuviel 

eingezogene Prämie wird erstattet 
� die Mindestprämie beträgt 10,- EUR pro versicherter Person 
� kein Selbstbehalt 
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